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werden. Die Konsequenzen werden nicht unbedingt und 
unmittelbar heute sichtbar. Wenn aber die Altersvorsorge 
derer, die zusätzlich vorgesorgt haben, nicht reichen wird, 
dann auch, weil so mancher das falsche Vorsorgeprodukt 
erworben hat. Um Verkaufsgespräche und individuelle 
Beratungen unterscheiden zu können, ist eine Offenle-
gung der Provisionen notwendig – so wie es im Anlage-
bereich bereits gesetzlich Pfl icht ist. Ist der Preis für die 
Beratung bekannt, können Verbraucher ein Gefühl dafür 
entwickeln, ob dieser der Beratungsleistung adäquat ist. 
So ließe sich auch erkennen, ob vielleicht gezielt hoch 
provisionierte Produkte Favoriten des Vermittlers sind. 
Gleichzeitig ist erst mit dieser Transparenz ein Vergleich 
zu anderen Ansparformen, wie beispielsweise Invest-
mentfonds, möglich. 

Die Offenlegung von Provisionen wäre also auch notwen-
dig gewesen, um einen Gleichklang mit anderen Anlage-
produkten zu erreichen. Da Lebensversicherungen und 
Anlageprodukte nahe Substitute sind, also potenziell für 
dasselbe Anlageziel erworben werden, ist eine Ungleich-
behandlung nicht gerechtfertigt und ein starker Eingriff 
in den Wettbewerb. Absehbar sind Ausweichmanöver, in 
dem Anlageprodukte im Versicherungsmantel vertrieben 
werden, um die „leichtere“ Gesetzgebung zu nutzen. Ein 
„level playing fi eld“ ist wichtig  – also eine Wettbewerbs-
gleichheit im gesamten Anlagemarkt. 

Dorothea Mohn

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)

Dorothea.Mohn@vzbv.de

Europäische Zentralbank

Rotation des Stimmrechts

Im Mai 2003 hat die Europäische Zentralbank einen Vor-
schlag gemacht, wie in einer größer werdenden Europäi-
schen Währungsunion effi ziente Entscheidungen sicher-
gestellt werden könnten. Wenn jedes Land ein Mitspra-
cherecht bei der gemeinsamen Geldpolitik hat und zu-
dem ein Direktorium mit sechs Personen beteiligt ist, wird 
irgendwann die Zahl der Beteiligten für eine schnelle und 
effi ziente Entscheidungsfi ndung zu groß. Alle Mitglieds-
länder haben diesen Vorschlag akzeptiert. Spätestens ab 
einer Mitgliederzahl von 19 Ländern wird ein zweistufi ges 
Rotationsverfahren eingeführt, das die Mitglieder in zwei 
Gruppen teilt; ab einer Mitgliederzahl von 23 werden es 
drei Gruppen sein. Die Gruppe der fünf größten Länder, 
zu denen Deutschland gehört, wird vier Stimmen erhal-
ten, sodass jedes große Land bei 80% der Entscheidun-
gen stimmberechtigt ist. Die mit der Erweiterung um Li-
tauen nächstes Jahr in Kraft tretende Regel orientiert sich 

Lebensversicherung

Transparenzoffensive gescheitert

Bei der Reform der Lebensversicherung sollen Provisio-
nen nun doch nicht offengelegt werden. Einen entspre-
chend geänderten Gesetzentwurf beschloss der Bundes-
tag am 4.7.2014. Stattdessen soll zukünftig eine Kennziffer 
ausgewiesen werden, die den Anteil der Gesamtvertriebs-
kosten an der Rendite abbildet. Im Versicherungsvertrieb 
wird allerdings ausdrücklich mit einer Beratungsleistung 
geworben. Die Provision wird explizit als Gegenleistung 
für die erfolgte Beratung gerechtfertigt. Aber wenn es um 
die Transparenz von Provisionen geht, also dem Geld, 
das Verbraucher für die vermeintliche Beratungsleistung 
zu Versicherungen zahlen müssen, geht der Puls einer 
ganzen Branche – der Versicherungsvermittler – in die 
Höhe. Häufi g muss dann der Vergleich zur Autobranche, 
zum Elektronikhandel oder zum Milchhändler herhalten. 
Kritisiert wird, dass auch diese Händler nicht verpfl ichtet 
wären, ihre Marge offenzulegen. Insgesamt wird versucht, 
die Debatte als eine Neiddebatte abzutun. Nur stellt sich 
die Frage, warum hier ein Vergleich zum Handel mit soge-
nannten Erfahrungsgütern gezogen wird? Warum verglei-
chen die Versichungsunternehmen ihre Leistungen nicht 
mit der Beratungsleistung von Rechtsanwälten, Steuerbe-
ratern oder Psychotherapeuten? Dann wäre das Ergebnis 
ein ganz anderes. Auch hier geht es um Beratungsleistun-
gen, bei denen es ganz selbstverständlich ist, den Preis 
für diese Leistung klar auszuweisen und überdies separat 
abzurechnen. Und man mag staunen, aber die Welt geht 
trotz dieser Preistransparenz nicht unter. Der Markt bricht 
hier nicht ein.

Die provisionsbasierte Versicherungsvermittlung, die ge-
genüber dem Verbraucher fälschlicherweise kostenlos er-
scheint, steht im unmittelbaren Wettbewerb mit Honorar-
beratern, deren Gebühr direkt vom Verbraucher beglichen 
wird und damit für ihn ersichtlich ist. Die Honorarberatung 
unterliegt keinem Interessenkonfl ikt, der sich aus der provi-
sionsbasierten Vergütung immer ergibt. Die Chance auf ei-
ne gute Beratung ist daher auf Honorarbasis am höchsten. 
Gleichzeitig ist das Entgelt eines Honorarberaters in aller 
Regel deutlich geringer als die ansonsten bei Abschlüssen 
fällig werdende Provision. Damit überhaupt und endlich ein 
Wettbewerb zwischen Honorar- und Provisionsberatung 
entsteht, ist die Preistransparenz unerlässlich, die es Ver-
brauchern ermöglicht, die Beratungsleistung der beiden 
Modelle zu vergleichen. 

Wir stehen vor dem Problem zahlreicher provisionsgetrie-
bener Falschberatungen, in deren Folge immense Vermö-
genswerte von Kleinanlegern vernichtet, zumindest aber 
nicht ausreichend effi zient und angemessen angelegt 
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Google-Auto

Wohlfahrtsgewinne

Die Vision vom unfallfreien Autofahren wird Realität. Mer-
cedes hat im Sommer 2013 eine vollautomatische Merce-
des S-Klasse auf die Strecke von Mannheim nach Stutt-
gart geschickt. Zwar saß ein Fahrer hinter dem Lenkrad, 
aber der war ein überfl üssiger Kontrolleur. Um das Jahr 
2020 will Volvo selbstfahrende Autos zum Kauf anbieten. 
Mercedes, BMW, GM, Toyota – alle arbeiten am Autopilo-
ten. Google wird das selbstfahrende Auto noch vor dem 
Jahr 2020 anbieten. Entweder indem Google-Software die 
Neuwagen der Autobauer steuert oder – sollten die Auto-
bauer kein Interesse an einem weiteren Google-Monopol 
haben – indem Google ein eigenes Auto auf den Markt 
bringt. Google bricht damit Konventionen und begibt sich 
auf neues Terrain. Ein Auto ohne Lenkrad, Bremse und 
Gaspedal mit Fahrgästen wurde im Juni 2014 per Video 
präsentiert. Geplant ist eine Testfl otte von 100 Fahrzeugen. 
Das Unternehmen übt seit 2009 mit Computerautos und ist 
dabei mehr als 1,1 Mio. Testkilometer autonom gefahren. 

Die Chance, dass die ersten Autopilot-Autos in Deutsch-
land fahren, ist nahe Null. Deutsche Autobauer spielen 
zwar ganz vorne mit, aber die Verkehrspolitik verspielt 
den Innovationsvorsprung. In der letzten Legislaturperio-
de war ein neuer Punktekatalog das Nonplusultra. Der-
zeit läuft das Negativsummenspiel Ausländer-Maut mit 
Aufkleber. Anders in den USA: In Kalifornien, Florida und 
Nevada wurde im September 2012 das Verkehrsrecht 
angepasst und automatisch fahrende Autos erlaubt. Die 
deutschen Politiker laufen hinterher. Ähnliches galt schon 
für die Elektromobilität. Es wird viel über technischen 
Fortschritt geredet, aber zu oft bleibt es beim Reden.

Dabei sind die Wohlfahrtsgewinne von selbstfahren-
den Autos beeindruckend. Im Jahre 2012 wurden nach 
dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) 20,2 Mrd. Euro zur Schadensregulierung in 
der  Kfz-Versicherung aufgewendet. Polizeilich wurden 
2,4 Mio. Unfälle mit 384 000 Verletzten und 3600 Getöte-
ten erfasst. Mehr als 95% der Unfälle werden durch Feh-
ler von Menschen verursacht. Würden Autos bereits heu-
te automatisch fahren, könnten pauschaliert 19 Mrd. Euro 
an Schäden vermieden werden. Dadurch ließe sich die 
Zahl der Toten um mehr als 3400 und die der Verletzten 
um mehr als 360 000 reduzieren. Nicht erfasst in dieser 
Rechnung sind etwa die Wohlfahrtsgewinne durch den 
Export der Autopilot-Fahrzeuge. 

Um die Wohlfahrtsgewinne einzufahren, ist ein gesell-
schaftlicher und ökonomischer Rahmen notwendig. Dies 
betrifft das Verkehrsrecht, also die rechtliche Ausgestal-

an Verfahren, die beim Internationalen Währungsfonds 
und bei der Fed praktiziert werden. Beide Institutionen 
scheinen generell ganz gut damit zu fahren.

Die Änderung ist vor allem ein Kompromiss und keine 
konsequente Lösung des Problems. Wollte man wirklich 
effi zient und schnell entscheiden, wäre eine viel stärkere 
Zentralisierung angebracht, indem man dem Direktorium 
die alleinige Entscheidungsmacht ließe. Einiges spräche 
dafür, dass dann die Partikularinteressen einzelner Länder 
weniger stark einfl ießen würden und es für die EZB leichter 
würde, Geldpolitik ganz unabhängig von den Interessen 
einzelner einfl ussreicher Länder zu betreiben. Vermutlich 
würde es auch den politischen Druck auf die EZB redu-
zieren. Diese Lösung ist aber politisch nicht durchsetzbar.

Offenbar ist die Neuregelung erst jetzt in der deutschen 
Wahrnehmung angekommen und hat zu einer nicht ganz 
nachvollziehbaren Aufregung geführt. Es wird moniert, 
Deutschland verliere seinen Einfl uss, wenn Bundesbank-
präsident Weidmann nicht bei allen Entscheidungen be-
teiligt sei. Ob die Änderung im Verfahren aber substan-
zielle Auswirkungen haben wird, hängt davon ab, ob sie 
die tatsächliche Entscheidungsfi ndung in der EZB beein-
fl usst. Das ist schwer abzuschätzen, weil man nicht ge-
nau weiß, wie die EZB ihre Entscheidungen trifft und Pro-
tokolle nicht veröffentlicht werden. Unter EZB-Präsident 
Trichet hieß es, man entscheide im Konsens, während 
unter Draghi offen von Abstimmungen gesprochen wird. 
Unklar bleibt, ob einzelne Stimmen mehr Einfl uss haben 
und ob immer abgestimmt wird. 

Nur bei Abstimmungen aber spielt das Rotationsver-
fahren überhaupt eine Rolle. Denn tatsächlich werden 
weiterhin alle nationalen Präsidenten an den Sitzungen 
teilnehmen, Mitspracherecht haben und ihre Argumente 
einbringen. Dass Weidmann im neuen Verfahren keinen 
Einfl uss hat, setzt also voraus, dass es Abstimmungen zu 
den Entscheidungen gibt und diese rein nationalen Inter-
essen folgen. In jedem anderen Fall wird die Entwicklung 
der größten europäischen Volkswirtschaft berücksichtigt 
werden und somit auch die deutschen Interessen. Dass 
die aktuelle Politik nicht vollständig im deutschen Interes-
se ist, hat eher mit der zwischen dem Großteil der Euro-
zone und Deutschland unterschiedlichen Entwicklung zu 
tun als mit irgendwelchen Entscheidungsverfahren und 
liegt im Wesen der Währungsunion. Die Aufregung über 
das neue Verfahren ist unbegründet und ein deutsches 
Sonderrecht, wie es von einigen gefordert wird, ist nicht 
zu rechtfertigen. 

Carsten Hefeker

Universität Siegen

carsten.hefeker@uni-siegen.de



Wirtschaftsdienst 2014 | 7
458

Kurz kommentiert

on berufen. Dort heißt es unter anderem in Abschnitt 25, 
dass „ein wichtiger Faktor bei der Verwirklichung des Ziels 
dieser Richtlinie“ darin bestehe, „das ungestörte Funkti-
onieren der nationalen Förderregelungen, (…) zu gewähr-
leisten, damit das Vertrauen der Investoren erhalten bleibt 
und die Mitgliedstaaten wirksame Maßnahmen im Hinblick 
auf die Erfüllung der Ziele konzipieren können“.

Mit ihrem Urteil haben die Luxemburger Richter die Posi-
tion der Regierung Schwedens, aber insbesondere auch 
Deutschlands gestützt. Zwar haben sie auch erkennen 
lassen, dass sie die Abschottung der nationalen Förder-
systeme als wettbewerbsbehindernd betrachten. Mit ih-
rer Entscheidung, nationale Bedenken über die Idee des 
freien grenzüberschreitenden Warenaustauschs zu stel-
len, haben die Richter allerdings die ökonomisch sinn-
volle stärkere Integration der europäischen Strommärkte 
ausgebremst. Mit dem Luxemburger Urteilsspruch wird 
verhindert, dass die sehr unterschiedlichen Fördersyste-
me für die erneuerbaren Energien in den einzelnen EU-
Mitgliedsländern auf marktwirtschaftliche Weise unter 
Harmonisierungsdruck geraten. Die vorhandenen Ineffi zi-
enzen bleiben bestehen, mögliche Synergien werden nicht 
genutzt. Das Energiewirtschaftliche Institut an der Univer-
sität zu Köln hat in einer Studie bereits 2010 ermittelt, dass 
allein zwischen 2010 und 2020 mehr als 100 Mrd. Euro 
gespart werden könnten, wenn Windparks und Photovol-
taikanlagen vorwiegend dort errichtet würden, wo sie den 
größten relativen Ertrag bringen – Solarkraftwerke im Sü-
den Europas und Windkraftwerke an den Küsten Irlands 
und Großbritanniens. Diese Effi zienzpotenziale bleiben 
nun vermutlich zumindest mittelfristig ungenutzt.

Der Urteilsspruch der EuGH-Richter darf nicht dazu füh-
ren, dass das Ziel eines EU-Binnenmarktes für Energie 
auf Dauer aus den Augen verloren wird. Bezogen auf die 
Förderung von Wind- und Sonnenenergie sollte er viel-
mehr Ansporn sein, die sehr unterschiedlichen nationa-
len Fördersysteme für erneuerbare Energien möglichst 
bald so zu harmonisieren, dass ein wettbewerbliches 
grenzüberschreitendes System entsteht. Die gerade be-
schlossene Reform des EEG sieht eine Überprüfung der 
Förderregeln in drei Jahren vor. Bis dahin sollte die Bun-
desregierung alle Anstrengungen unternehmen, um die 
Harmonisierung der europäischen Erneuerbarenförde-
rung voranzutreiben und auch hier dem Wettbewerb mehr 
Raum zu geben. Am besten wäre es aber, auf die spezifi -
sche Förderung ganz zu verzichten und das europäische 
CO2-Emissionshandelssystem unverzerrt seine Wirkung 
entfalten zu lassen.

Christian Growitsch

Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln

Christian.Growitsch@uni-koeln.de

tung, um das Computerauto im öffentlichen Raum fahren 
zu lassen. Eng damit verbunden ist die Haftungsfrage bei 
technischen Defekten. Heute haftet der Fahrer und versi-
chert sich entsprechend mit einer Haftpfl icht. Die Haftung 
des Autobauers bei technischen Defekten wird an den 
Rückrufaktionen sichtbar. In Zukunft ist es sinnvoll, dass 
die Fahrerhaftung deutlich eingeschränkt wird und bei au-
tomatischer Fahrt und technisch gepfl egtem Fahrzeug auf 
Null gesetzt wird. Dann würde der Autobauer, analog zu 
Rückrufen, haften. Eine Fahrerhaftung würde in solchen 
Fällen die falschen ökonomischen Anreize setzen, denn 
hohe Versicherungssummen für den Hersteller sind ein An-
reiz, die Fahrzeugsicherheit deutlich zu verbessern. Damit 
würden also auch die Eigentumsrechte neu defi niert wer-
den, wenn die Haftung vom Eigentümer auf den Hersteller 
übertragen wird. Ganz zu schweigen von ökonomischen 
Anpassungsprozessen, die sich etwa in heftigen Protesten 
der Bevölkerung gegen Fahrten ohne Fahrer zeigen könn-
ten. Die Technik für die selbstfahrenden Autos ist auf gu-
tem Wege. Politik und Wirtschaft haben Nachholbedarf. 

Ferdinand Dudenhöffer

Universität Duisburg-Essen

ferdinand.dudenhoeffer@uni-due.de

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Fördersysteme harmonisieren

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat 
Anfang Juli 2014 entschieden, dass die Hersteller von im 
Ausland erzeugtem Strom aus Wind- oder Photovoltaik-
anlagen keinen Anspruch auf die nationale Erneuerbare-
Energien-Förderung haben. Geklagt hatte ein fi nnisches 
Unternehmen, das Ökostrom in Finnland erzeugt, diesen 
Strom aber ausschließlich nach Schweden exportiert. Es 
wollte deshalb ebenso gefördert werden wie schwedische 
Stromproduzenten von erneuerbaren Energien.

Der Urteilsspruch des EuGH hat weit über den fi nnisch-
schwedischen Einzelfall hinaus für die europäische Ener-
giewirtschaft Bedeutung. Der EU-Wettbewerbskommis-
sar Joaquín Almunia hat in der jüngeren Vergangenheit im 
Zusammenhang mit der Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) mehrfach die deutsche Ökostrom-
Förderung kritisiert. Er sieht in der deutschen Weigerung, 
Importstrom, der im Ausland in Ökostromanlagen erzeugt 
worden ist, so zu behandeln wie nationalen Ökostrom, ei-
ne mögliche Verletzung der Wettbewerbsregeln innerhalb 
der Gemeinschaft. 

Die europäischen Richter haben sich bei ihrem Urteil vor 
allem auf die Richtlinie 2009/28 der Europäischen Uni-


